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Politische Theologie bei Justi?

Religion und Rationaltheologie in Die Natur und das Wesen
der Staaten

Johann Heinrich Gottlob von Justi gilt in der neueren Aufkldrungsforschung als ein
zu Unrecht vergessener Autor der politischen Philosophie. Als friiher Technokrat
oder als Liberalist und besonders als ein Begriinder der politischen Okonomie wur-
de er in den letzten Jahrzehnten zunehmend gewiirdigt.! In diesem Licht erscheint
er als einer der progressiven Kopfe seiner Zeit im deutschsprachigen Raum - zwar
vielleicht nicht als ein radikaler, aber als ein engagierter und in seinem Denken
origineller Aufkldrer. Selten wird allerdings der Blick auf Justis Uberlegungen zur
Religion oder auf das Verhiltnis seiner politischen Philosophie zu theologischen
Annahmen und Uberzeugungen gelenkt.? Das ist insofern merkwiirdig, als die poli-
tische Philosophie einer der wesentlichen »Kampfplatze« aufklarerischen Denkens
war und dabei Fragen nach dem Verhiltnis von Religion und Staat durchaus kont-
rovers diskutiert wurden — etwa hinsichtlich religidser Toleranz oder einer sdkula-
ren Legitimation staatlichen Handelns.? Der Blick auf einen als progressiv wahrge-

1 Siehe zu Justis Vorstellung des Staats als ein zu optimierendes Stiick Technik Barbara Stollberg-
Rilinger: Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fiirstenstaats. Berlin
1986, S. 105-116. Siehe zur Einordnung Justis in die Tradition des Liberalismus Uwe Wilhelm: Das
Staats- und Gesellschaftsverstdndnis von J.H.G. von Justi. Ein Beitrag zur Entwicklung des Friihlibe-
ralismus in Deutschland. In: Der Staat 30/3 (1991), S. 415-441, sowie Marcus Obert: Die naturrechtli-
che »politische Metaphysik« des Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717-1771). Frankfurt a. M. 1992.
Siehe zur politischen Okonomie besonders Ere Nokkala: From Natural Law to Political Economy:
J.H.G. von Justi on State, Commerce and International Order. Wien 2019.

2 Eine Ausnahme ist Dirk Fleischer: Kirchenverstiandnis aus polizeiwissenschaftlicher Sicht. Jo-
hann Heinrich Gottlob von Justis Verstdndnis der Kirche. In: Christentum im Ubergang. Neue Stu-
dien zu Kirche und Religion in der Aufkldrungszeit. Hg. von Albrecht Beutel, Volker Leppin u. Udo
Stréter. Leipzig 2006, S.71-83. Fleischer geht u.a. auf Justis Uberlegungen zur Entstehung der
»Freigeisterei« ein und sieht letztlich sein Interesse »als Kameralist an der Religion und der Kirche«
allein in deren »maf3gebliche[m] Einfluf} auf den Staat und seine 6konomische Situation« gegriindet
(ebd., S. 76). Dass diese Einschitzung zu kurz greift, wird im Folgenden zu zeigen sein. Eine weitere
Ausnahme ist Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine (s. Anm. 1), S.179-187, der zufolge die
»Ubereinstimmung zwischen dem deistischen Gottesbild und der Staatsauffassung des >aufgeklr-
ten Absolutismus«« in der politischen Theorie des 18. Jahrhunderts »ausdriicklich als Argument im
politischen Kontext dienstbar gemacht« werde (ebd., S. 180). Erldutert wird diese These dort zwar
mit Blick auf Leibniz und Wolff, aber auch Justi scheint ihr zufolge als ein Vertreter einer solchen
»politischen Theologie« der Aufklarung verstanden werden zu miissen (vgl. ebd., S. 186).

3 Die Wendung Kampfplatz ist von Kurt Flasch adaptiert (vgl. Kampfpldtze der Philosophie. Grof3e
Kontroversen von Augustin bis Voltaire. Frankfurt a. M. 22009). Zur Kontroverse um Toleranz in der
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nommenen Aufklirer wie Justi konnte also lohnenswert sein — allein schon, um
unser Bild von den religionsphilosophischen und rationaltheologischen Debatten in
der deutschen Aufkldrung zu verfeinern. Vor allem diirfte ein solcher Blick aber
einen passenden Beitrag abgeben, um ein zu erstellendes »Werkprofil« Justis zu
vervollstandigen.

Fiir einen solchen Beitrag sind wenigstens drei Aufgaben zu erfiillen: Erstens
miissten die Kontexte vollstdndig angegeben und geklart werden, in denen Justi
Religion iiberhaupt thematisiert; zweitens waren Justis Einlassungen zur Religion
systematisch zu analysieren, also ihre argumentative Stringenz und ihre theorieim-
manente Stellung herauszustellen; und drittens sollten seine Uberlegungen wiede-
rum in den Kontext der Religionsphilosophie der Aufklarung gestellt werden, um sie
in ihrer Traditionalitdt oder Originalitdt einschédtzen zu kdnnen. Alle drei genannten
Aufgaben sollen im Folgenden angegangen werden — allerdings mit einigen Ein-
schrankungen. Vor allem soll das Augenmerk allein auf Justis philosophischem
Hauptarbeitsfeld liegen, der Rechts- und politischen Philosophie. Verwaltungswis-
senschaft, Okonomie oder Militirwissenschaft werden also ausgeblendet. Ebenso
wird nicht auf Justis konfessionelle Biografie und seine personliche Beziehung zu
religiosen Fragen eingegangen.* Auflerdem kann die Kontextualisierung mit Blick
auf andere zeitgendssische religionsphilosophische Entwiirfe nur marginal erfolgen.
Alles andere wiirde den Rahmen sprengen.

Im Mittelpunkt stehen wird im Folgenden Justis philosophisches Hauptwerk Die
Natur und das Wesen der Staaten, wobei die Frage leitend sein wird, welche Verbin-
dungen von Recht bzw. Politik mit Theologie bzw. Religion er dort explizit oder eher
implizit in Anschlag bringt.* Dass diese Frage im Titel dieses Beitrags unter Verwen-
dung des Etiketts politische Theologie formuliert wird, dient weder der Abschre-
ckung noch der Verlockung. Denn zuerst einmal soll der Begriff politische Theologie

Aufklarungsphilosophie siehe etwa Rainer Forst: Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und
Gegenwart eines umstrittenen Begriffs. Frankfurt a. M. ¢2020, S. 352ff.

4 ZuJustis Biografie siehe einfiihrend Holger Boning: Justi, Johann Heinrich Gottlob von (Anaxago-
ras vom Occident) (1720-71). In: The Bloomsbury Dictionary of Eighteenth-Century German Philo-
sophers. Hg. von Heiner F. Klemme u. Manfred Kuehn. London u. a. 2016, S. 399-400, etwas aus-
fithrlicher Obert: Die naturrechtliche »politische Metaphysik« (s. Anm. 1), S. 7-23. Am ausfiihrlichs-
ten ist nach wie vor Ferdinand Frensdorff: Uber das Leben und die Schriften des Nationalékonomen
J.H.G. von Justi. In: Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen,
Historisch-Philosophische Klasse, H. 4 (1903), S. 356-503. Uber Justis Religiositit ist {iberraschend
wenig Gesichertes bekannt (vgl. ebd., S.388). Lediglich der mutmafliche Konfessionswechsel
wihrend seines Wien-Aufenthalts wird immer wieder hervorgehoben (vgl. dazu etwa Obert: Die
naturrechtliche »politische Metaphysik« [s. Anm. 1], S. 17, sowie die Hinweise in der Einleitung zum
vorliegenden Band, S. 8f.).

5 Textgrundlage ist dabei Johann Heinrich Gottlob von Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten,
als Grundwissenschaft der Staatskunst, der Policey und aller Regierungswissenschaften, desglei-
chen als die Quelle aller Gesetze abgehandelt. Berlin u. a. 1760.
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als ein zwar ziemlich grobes, aber dennoch hilfreiches Analyseinstrument benutzt
werden, um das Verhiltnis von Politischem und Theologischem im Rahmen einer
Konzeption von Staatlichkeit analysieren zu konnen. Dabei bedeutet politische
Theologie zundchst nicht mehr als eine Bezeichnung fiir »Konzeptionen einer Bezie-
hung zwischen religioser und politischer Ordnung«.® Dass es eine solche Beziehung
in Justis Konzeption iiberhaupt gibt, ist zu zeigen — und wird sich auch tatsdchlich
zeigen —, was ein nicht unwichtiger Teil der These der folgenden Uberlegungen ist.
Wie diese Beziehung bei Justi genauer aussieht, wird differenziert herauszuarbeiten
sein — und erst dann wird genauer angegeben werden konnen, welche Art von »po-
litischer Theologie« Justi zugeschrieben werden kann.

Die These der folgenden Uberlegungen zielt dabei auf eine Ambiguitit von Jus-
tis Umgang mit Religion im Rahmen seiner politischen Philosophie, die sich in einer
komplexen Gemengelage duflerst: Juristisch entkoppelt Justi weitgehend Religion
und Politik, indem er die Regeln von Religionsgemeinschaften als eigenstindigen
Gesetzesbereich anerkennt, auf den der Staat nur im Gefahrenfall Zugriff hat. Ent-
sprechend ist die Staatsgewalt einer weitgehenden Religionsneutralitdt und Tole-
ranz verpflichtet. Politisch hilt er zugleich daran fest, dass Religion eine staatsstabi-
lisierende Funktion hat, indem sie als Substitut geforderter politischer Tugend
fungieren kann. Begriindungstheoretisch nimmt Justi allerdings an mehreren ent-
scheidenden Stellen theologische Pramissen in Anspruch — gerade mit Blick auf die
Quelle des natiirlichen Rechts und damit auf die Grenzen politischer Herrschaft
sowie hinsichtlich seines Begriffs von Gehorsam. Damit konzipiert Justi eine Theo-
rie, der ein ambigues Verhdltnis von Religion und Politik eigen ist: Justi trennt zwar
Religion und Staat, konzipiert den Staat aber als ein in die g6ttliche Ordnung einge-
bettetes Werk der Menschen. Er ist also Theist — gerade als politischer Philosoph.

Der Beleg dieser These erfolgt in drei Schritten: Die ersten beiden Schritte sind
exegetischer und rekonstruktiver Art. Zuerst werden Justis Uberlegungen zu Stel-
lung und Rolle der Religion innerhalb des Staates gesichtet, wobei die beiden rele-
vanten Kontexte hier seine Gesetzeslehre und seine Konzeption politischer Tugend
sind (1). Anschlieflend riicken Justis Uberlegungen zur Staatsbegriindung und zur
Rolle Gottes fiir diese in den Vordergrund, wobei hier seine Naturrechtskonzeption
und seine anthropologischen Uberzeugungen in den Blick zu nehmen sind (2). Der
letzte Schritt dient schlie8lich der sachlichen Analyse und damit der Beantwortung
der im Titel formulierten Frage (3).

6 Jan Assmann: Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altdgypten, Israel und Europa. Miin-
chen, Wien 2000, S. 28.
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1 Justi iiber Religion

Justis 1760 veroffentlichte Abhandlung Die Natur und das Wesen der Staaten, als
Grundwissenschaft der Staatskunst, der Policey und aller Regierungswissenschaften,
desgleichen als die Quelle aller Gesetze abgehandelt darf als umfangreichste Darstel-
lung seiner reifen Rechts- und politischen Philosophie genommen werden. Im
»Vorbericht« charakterisiert Justi diese Darstellung folgendermaf3en:

Man sieht leicht, dal dieses Buch die Grundwissenschaft aller 6konomischen und Cameral-
Wissenschaften in sich enthélt, und eine Art von einer politischen Metaphysik, wenn man so
sagen kann, vor alle Regierungs-Wissenschaften ausmacht. Denn es ist kein Zweifel, daf sich
nicht [sic] alle diese Wissenschaften auf das Wesen und die Natur eines Staats griinden miis-
sen, und daraus allein, als aus ihrer Hauptquelle, geschopfet werden kénnen.”

Justis Charakterisierung seiner Staatslehre als »Grundwissenschaft« und »eine Art
von einer politischen Metaphysik« stellt deren begriindungstheoretischen Anspruch
klar heraus. Als eine Spielart erster Philosophie rechtfertigt sie diejenigen Prinzi-
pien, die den Regierungswissenschaften — also der >Policeywissenschaft:, der
»Staatskunst¢, der >Commercienwissenschaft«, der >Haushaltskunst<« usw. — als
Grundsitze dienen und ihnen ihre jeweiligen Gegenstande zuweisen.? Justi gliedert
seine Darstellung dieser »politischen Metaphysik« in acht »Hauptstiicke«, deren
ersten drei »Ursprung«, »Grund« und »Endzweck« des Staats abhandeln, gefolgt
von einer Kennzeichnung der Staatsgewalt, einer Diskussion der verschiedenen
»Regierungsformen« und deren »Triebfedern« sowie der Angabe des wechselseiti-
gen Verpflichtungsverhiltnisses zwischen Regierenden und Regierten.’ Das letzte,
mit {iber 200 Seiten umfangreichste »Hauptstiick« stellt das »Wesen der Gesetze«
vor, wobei zuerst ihr Geltungsgrund bzw. ihre Geltungsbedingungen und ihre Ein-
teilung, schliellich die verschiedenen Gesetzestypen und ihre Eigenheiten themati-
siert werden."

Das Thema Religion kommt in den Uberschriften der »Hauptstiicke« und ihrer
Unterabschnitte lediglich einmal explizit vor — im vierten »Abschnitt« des letzten
»Hauptstiicks« iiber die Gesetze, der mit »Von den Gesetzen der Religion« iiber-
schrieben ist." Diesem Abschnitt wird zuerst nachgegangen (1.1). Bei der Lektiire
des gesamten Buchs st6f3t man allerdings auf weitere Stellen, in denen Justi Religi-
on thematisiert. Stellt man dann diejenigen Stellen zur Seite, in denen Justi religio-

7 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. IVf. (im Original unpaginiert).

8 Vgl. dazu ausfiihrlich Obert: Die naturrechtliche »politische Metaphysik« (s. Anm. 1), S. 41-44
und S. 50.

9 Vgl. Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. XI (im Original unpaginiert).

10 Vgl. ebd., S. 265ff. (§§ 159ff.).

11 Vgl. ebd., S. 355-375 (§§ 211-220).
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ses Vokabular benutzt oder kurz auf den Religionsunterricht eingeht,” ist es vor
allem der Themenbereich der Verbindlichkeit der Gesetze, in dem der Religion eine
systematische Funktion zukommt. Auf den entsprechenden Paragrafen des ersten
»Abschnitts« des letzten »Hauptstiicks«” wird im Anschluss eingegangen (1.2).

1.1 Gesetze der Religion

Dass Justi der Untersuchung des »Wesens der Gesetze« so viel Raum einrdumt, ist
im Rahmen seiner politischen Metaphysik leicht nachzuvollziehen. Die Griindung
eines Staats ist ihm zufolge die »Vereinigung vieler Willen in einem einzigen Wil-
len«, und dieser »vereinigte Wille« konne seinen Zweck — die »gemeinschaftliche
Gliickseligkeit« — allein durch angemessene Gesetze erreichen. Gesetze sind somit
hier nichts anderes als die Mittel zur Realisierung des Staatszwecks.” Dabei geht
Justi von einem Gesetzesbegriff im expliziten Anschluss an Montesquieu aus, wenn
er definiert: »Gesetze sind nothwendige, aus der Natur der Dinge entstehende Ver-
héiltnisse und Bestimmungen«.'® Diese Definition umfasst fiir Justi nicht nur staat-
lich erlassene und sanktionierte Gesetze, sondern alle snotwendigen Verhdltnisse
und Bestimmungen«. Das wird deutlich, wenn er seine »wesentliche[] Eintheilung«
der Gesetze in »Gesetze des Menschen« und »Gesetze der Staaten« gibt.” Beide Ge-
setzesarten seien aus ihrer jeweiligen »Natur« herzuleiten. Mit Blick auf den Men-
schen heifdit das, dass gemafl dessen »Natur« wiederum drei Arten von Gesetzen
unterschieden werden kdnnen:

Man kann die Natur des Menschen aus dreyerley Gesichtspunkten betrachten. Der Mensch stel-
let sich ndmlich 1) als ein blof3er Kérper dar, wie unzdhlige andre korperliche Dinge in der Welt
vorhanden sind; er zeiget sich 2) als ein aus Kérper und Geist zusammengesetztes Wesen; und
3) konnen wir uns denselben als ein blof3 geistiges, oder verstindiges Wesen vorstellen.!®

Dieser dreifachen Kennzeichnung der Natur des Menschen entsprechend gibt es
Justi zufolge

12 So etwa ebd., S. 258 (§ 155), wo die »Giitigkeit des Regenten« erwogen wird; ebd., S. 210 (§ 115),
wo dafiir pladiert wird, den Religionsunterricht von Kindern einfacher zu halten; oder ebd., S. 381
(§ 223), wo »das erste und oberste Gesetz der natiirlichen Billigkeit« mit der goldenen Regel identifi-
ziert wird, wie Jesus sie formuliert habe.

13 Vgl. ebd., S. 289f. (§ 176).

14 Ebd., S. 265 (§159).

15 Vgl. ebd.

16 Ebd., S. 266 (§160) u. 0.

17 Ebd., S. 301 (§ 182).

18 Ebd., S.302 (§183). Ere Nokkala fiihrt diese Unterscheidung auf Christian Thomasius zuriick
(vgl. Nokkala: From Natural Law to Political Economy [s. Anm. 1], S. 67). Besonders charakteristisch
ist sie im Gefolge des zeitgendssischen Mainstreams des cartesianischen Dualismus allerdings nicht.
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— erstens Gesetze, die blof3 dessen Korper betreffen und nicht in der Gewalt des
Menschen stehen,”

- zweitens Gesetze, die dessen »natiirliche Triebe« betreffen und das »ganze[]
natiirliche[] Recht[]« ausmachen,?

— drittens Gesetze, die der Mensch qua verniinftiges Wesen »sich selbst giebtx,
und die Justi als »Gesetze der Vernunft« bezeichnet.”

Allen diesen Gesetzen ist der Mensch Justi zufolge aufgrund der ihm eigenen »Na-
tur« jederzeit unterworfen, auch wenn er gegen sie mehr oder weniger verstofien
kann. Das betreffe bereits den Menschen »im Stande der natiirlichen Freiheit«, der
also kein Teil einer biirgerlichen Verfassung ist. In seinem Fall seien es allerdings
nur wenige Gesetze der Vernunft, denen er unterworfen ist — ndmlich blof3 den »Ge-
setzen der Religion«, dem »V6lkerrecht« und den »sittlichen und hauslichen Geset-
zen«.” Durch die Staatsgriindung kommen Justi zufolge noch weitere Gesetze der
Vernunft hinzu — namlich die »politischen« und die »biirgerlichen«, wobei die ei-
nen »die besondere Natur« des jeweiligen Staates (Regierungsform) festlegen und
die anderen das Verhiltnis der Biirger untereinander regeln.”

Auf die Gesetze des »natiirlichen Rechts« wird spédter zuriickzukommen sein
(Abschnitt 2.1). Sie werden insofern relevant sein, als deren Gesetzgeber Justi zufol-
ge eben Gott ist. Von den Gesetzen der Vernunft, deren Gesetzgeber per definitionem
allein der Mensch ist, sind hier wiederum blof3 die Gesetze der Religion von Interes-
se. Diese miissen unter den verschiedenen Arten der Gesetze der Vernunft Justi
zufolge »billig oben an stehen«.?* Er begriindet ihre Vorrangstellung wie folgt:

So bald der menschliche Verstand ein zureichendes Wachsthum erlanget hat; so muf er er-
kennen, daf} er ein eingeschrédnktes, erschaffnes und abhédngliches Wesen ist: und seine Ver-
nunft wird ihm sagen, daf3 er gegen dasjenige h6here Wesen, das ihn hervorgebracht hat, in
eben derjenigen Abhénglichkeit bestdndig beharren muf3, in welcher er von seinem Ursprunge
an gestanden hat. Folglich wird ihm die Vernunft als ein Gesetz auferlegen, daf} er dieses ho-
here Wesen verehren muf3. Die Verehrung Gottes ist demnach das wichtigste und hochste Ge-
setz der Vernunft [...].»

19 Vgl. Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 302f. (§ 183).

20 Vgl. ebd., S. 303-306 (§ 184) (Zitat aus 304).

21 Vgl. ebd., S. 306-308 (§ 185), und S. 308 (§ 186).

22 Vgl. ebd., §§ 186-188.

23 Vgl. ebd., S. 320 (§192). Die politischen Gesetze teilt Justi wiederum in »Staatsrecht« und »Fi-
nanzgesetze« ein (ebd., § 193), die biirgerlichen in »eigentlich so genannte biirgerliche« und »Poli-
ceygesetze« (ebd., § 194).

24 Ebd., S. 308 (§186).

25 Ebd. Vgl. auch S. 355 (§ 211).
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Die Vorrangstellung der Gesetze der Religion ist demnach in ihrem besonderen
Gegenstand begriindet. Weil der Mensch sich als Geschépf und in einer fortwdhren-
den Abhidngigkeit von seinem Schopfer erkenne, ist es Justi zufolge schlichtweg
verniinftig, diesen Schépfer zu verehren. Und um diese Verehrung zu regeln, legen
sich die Menschen besondere Gesetze auf. Drei Punkte sind an Justis Uberlegung
bemerkenswert:

Erstens stehen fiir Justi die Geschopflichkeit des Menschen und die Existenz ei-
nes Schopfers fest. Sie werden mit keiner Silbe problematisiert oder auch nur etwas
nadher erkldrt. Das ist sicher nicht ungewo6hnlich fiir einen Autor der Zeit, aber auf-
fallig. Entsprechend hilt er die »Verehrung eines héhern Wesens« fiir »das allge-
meine Gesetz aller Religionen bey allen Vélkern«.?®

Zweitens bietet Justi mit seiner Erkldrung des Ursprungs der Gesetze der Religi-
on zugleich eine Erkldrung des Ursprungs der Religion selbst. Und diese besteht
nicht in einem Hinweis auf apriorische Uberlegungen, vielmehr lehnt Justi aus-
driicklich den Verweis auf einen »angebohrnen oder eingepflanzten Begriff [von
Gott]« ab.” Er bietet vielmehr eine anthropologisch-genetische Erklarung: Bereits
»eine geringe und kaum hervorkeimende Vernunft« erkenne die eigene Schwache
und die sie umgebenden Gefahren, was zusammen mit der jedem Menschen natiirli-
chen »Furcht« die Idee der »Abhédnglichkeit von einem héhern Wesen« erzeuge und
schlie3lich zur Suche nach Mitteln fiihre, von diesem hoheren Wesen »Schutz« zu
erhalten.”® Mit dieser Erkldrung steht er in einiger Ndhe zu Humes »natural history
of religion«.”? Und wie dieser hélt er die »allereinfiltigste und abgeschmackteste
Abgotterey« fiir den natiirlichen Gang auf einer noch niedrigen Stufe der Entwick-
lung der Vernunft.*

Fiir den staatsphilosophischen Kontext besonders relevant ist jedoch, dass Justi
drittens den Gesetzen der Religion durch ihre Vorrangstellung unter den Gesetzen
der Vernunft eine besondere Eigenstidndigkeit zuspricht. Die Gesetze der Religion

26 Ebd.

27 Ebd.

28 Ebd., S. 355f. (§ 211).

29 Humes The Natural History of Religion erschien nur wenige Jahre zuvor, ndmlich 1757. Diese
Abhandlung gilt als die erste ausdriickliche Darstellung einer »natiirlichen« Geschichte der Religi-
on. Vgl. allgemein zum zeitgendssischen Hintergrund ausfiihrlicher Tom L. Beauchamp: The Intel-
lectual Background: A Concise Account, with Bibliography. In: David Hume: A Dissertation on the
Passions. The Natural History of Religion. A Critical Edition. Hg. von Tom L. Beauchamp. Oxford
2007, S. 205-228, hier S. 215-220. Anthropologisch-genetische Erkldrungen von Religion sind schon
ldnger in den Diskussionen der Philosophie der Aufklarung prasent. Eine Zusammenstellung ent-
sprechender Uberlegungen von Thomas Hobbes und Baruch de Spinoza gibt z. B. der beriichtigte
Traité des trois imposteurs (vgl. die kommentierte Ausgabe: Traktat iiber die drei Betriiger. Franzo-
sisch—Deutsch. Hg. von Winfried Schréder. Hamburg 1992).

30 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 356 (§211). Vgl. z. B. Hume: Natural
History (s. Anm. 29), Section 1, S. 34f.
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und die des Staates seien klar zu unterscheiden.” Beide verfolgten unterschiedlich
Zwecke — die eine »ewige«, der andere »zeitliche« Gliickseligkeit — und mit beiden
gingen auch unterschiedliche »Belohnungen und Strafen« einher — im einen Fall
»ewig[e]« von »unerméBliche[r] Grof3e«, im anderen im Vergleich dazu viel geringe-
re.”? Die Strafen und Regeln, die sich eine Religionsgemeinschaft dabei auferlegt,
etwa Bufdvorschriften, Ausschlussverfahren, Vorschriften fiir den Gottesdienst,
Feierlichkeiten usw. seien daher allein deren Angelegenheit. Justi spricht also den
Religionen und ihren auf rewige Gliickseligkeit« abzielenden Geboten einen Geset-
zesstatus zu, entkoppelt sie aber weitgehend vom Staatszweck. Zwar gehort es Justi
zufolge zu den Gesetzen der Religion, dass sie mit dem natiirlichen Recht, der Tu-
gend, der Gerechtigkeit und schlief3lich auch mit dem »Endzweck des Staats« kom-
patibel sein miissen.” Allerdings diirfe der Staat lediglich in Religionsangelegenhei-
ten eingreifen, wenn diese sich negativ auf die Erreichung des Staatszwecks
auswirkten, also wenn sie die Sicherheit des Staats gefahrden oder die Sitten ver-
derben.** Entsprechend wird Justi nicht miide, zu betonen, dass der Souverén sich
nicht in Religionssachen einmischen, vor allem nicht seine eigene Religion bzw.
Konfession zur Staatssache machen diirfe.>

Diese Melange aus Allgemeinheit, Historisierung und Eigenstdndigkeit von Re-
ligion bzw. ihren Gesetzen kennzeichnet die im Rahmen von Justis Staatslehre ex-
plizit vertretene, durchweg affirmative Religionsauffassung wesentlich. Das wird
nicht zuletzt durch seine Einlassungen zum >Atheisten< bestétigt. Denn wahrend der
noch nicht aufgeklarte Polytheist immerhin einen religiosen Glauben hat und Justi
zufolge einfach nur »Mitleid« verdient, gibt es fiir den Atheisten keine Entschuldi-

gung:

Allein, was sollte wohl einem Ohngétter zur Entschuldigung dienen kdnnen? Er kann diese un-
selige Meynung nicht aus Mangel der Einsicht und Vernunft ergreifen: denn er trauet sich ja
weit mehr Einsicht und Beurtheilungskraft zu, als alle andre Menschen: und bey einer solchen
Einbildung von sich selbst die Abhdnglichkeit des Menschen gegen ein allerh6chstes Wesen zu
verkennen, die aus allen Beschaffenheiten des Menschen und aus der ganzen Natur so deutlich
und iiberzeugend hervorleuchtet, das ist eine so grof3e Verirrung, die nicht das geringste Mit-
leiden und Nachsicht verdienet.*

Der Atheist ist also nicht einfach ungebildet, sondern in Justis Augen sogar bose, da
er sich iiber seinen Status als Geschopf erhebt. Indem er sich fiir unabhangig von
seinem Schopfer ansieht, sei er zugleich »unfihig die nothwendigen Bande der

31 Ebd., §197.

32 Ebd., S. 326.

33 Vgl. ebd., §§ 213-219.

34 Vgl. ebd., § 220.

35 Vgl. etwa ebd., §§ 197 und 212.
36 Ebd., §212,S. 357f.
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menschlichen Gesellschaft unverletzt zu erhalten«.” Er kenne keine objektiven
Werte und wird also Gesetze brechen, wenn immer er sich ungesehen glaubt und
seinen Vorteil dadurch sieht. Justi tadelt an dieser Stelle folgerichtig Wolff fiir des-
sen Nachsicht gegeniiber Atheisten und sieht keine Méglichkeit, Atheisten in einem
Staat zu dulden.®® Ubrigens treffe das auch auf Deisten zu, die in ihrem Leugnen
gottlicher Vorsehung keinen Deut besser seien als Atheisten.” Aber auch hier gilt
Justi zufolge: Der Staat ist nicht berechtigt, seine Untertanen aufgrund ihres Glau-
bens direkt zu bestrafen. Thm bleibt im Fall der Atheisten und Deisten nur ein Mittel
iibrig — ndmlich, »daf er sie aus seinen Grédnzen fortschaffet«.*

1.2 Religion als Substitut

Nach dem Bisherigen sollte sich Justi zufolge der Staat aus religidsen Angelegenhei-
ten heraushalten, es sei denn, von ihnen gehe eine Gefahr fiir seinen Erhalt und die
Realisierung seines Zwecks aus. An anderer Stelle spricht Justi allerdings der Religi-
on auch ausdriicklich eine niitzliche Funktion in staatlichen Angelegenheiten zu.
Der Kontext ist dabei die Frage nach den Motiven, den »Triebfedern, fiir die Befol-
gung bzw. Nicht-Befolgung von Gesetzen. Justi unterscheidet dabei zuerst zwei
Arten: Einerseits hdnge die bindende »Kraft« der Gesetze von einem subjektiven
Faktor ab, der »moralischen Beschaffenheit der Menschen«, anderseits von einem

37 Ebd., §212, S. 358.

38 Siehe zur >Duldung der Atheisten« Dieter Hiining: Die Grenzen der Toleranz und die Rechtsstel-
lung der Atheisten. Der Streit um die Verbindlichkeit des natiirlichen Gesetzes in der neuzeitlichen
Naturrechtslehre. In: Sdkularisierung in den Wissenschaften seit der Frithen Neuzeit. Bd. 2: Zwi-
schen christlicher Apologetik und methodologischem Atheismus. Hg. von Lutz Danneberg, Sandra
Pott, Jorg Schonert u. Friedrich Vollhardt. Berlin, New York 2002, S. 219-273.

39 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 359 (§ 212). Dort verweist Justi auch
darauf, dass »dergleichen Leute in einer gewissen grofien Reichs- und Handelsstadt stark anwach-
sen« (ebd.). Hier diirfte er Hamburg meinen und vielleicht sogar direkt auf Georg Schades Allgeme:i-
ne Gesellschaft der Wissenschaften und Tugenden anspielen. Siehe zu Schade ausfiihrlich Martin
Mulsow: Monadenlehre, Hermetik und Deismus. Georg Schades geheime Aufklarungsgesellschaft
1747-1760. Hamburg 1998. Vgl. zur Kritik am Deismus auch Johann Heinrich Gottlob Justi: Ursachen
des Verfalls der Religion und der einreiflenden Freydenkerey. In: ders.: Moralische und Philosophi-
sche Schriften. Berlin u. a. 1761, Bd. 3, S. 1-123.

40 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 359 (§212). Justi versteht hier aus-
driicklich die Verbannung nicht als Strafe: »Unterdessen bin ich doch weit entfernt zu glauben, daf}
der Staat die Atheisten und die Deisten dieser Art mit Strafen belegen kénne« (ebd.). Siehe zur
zeitgenossischen Rechtslage und zum Mittel des Exils bzw. der Verbannung von (vermeintlichen)
Atheisten Susan Richter: Rechtliche Voraussetzungen fiir gesellschaftliche Exklusion von Unglau-
bigen in Frankreich im 18. Jahrhundert — Das Beispiel Julien Offray de La Mettrie. In: Verfolgter
Unglaube. Atheismus und gesellschaftliche Exklusion in historischer Perspektive. Hg. von Susan
Richter. Frankfurt a. M., New York 2018, S. 287-320.
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objektiven, der »Beschaffenheit der Gesetze selbst«.”! Mit Blick auf den ersten, also
subjektiven Faktor, ist es Justi zufolge im Idealfall die »politische Tugend«, die von-
seiten der Adressatinnen und Adressaten der Gesetze fiir deren Befolgung sorgt.*
Sie bestehe schlicht in der »Erfiillung der Pflichten gegen den Staat und seine Mit-
biirger, kurz, in der Eigenschaft ein guter Biirger zu seyn«.”> Entscheidend dabei sei
die »Liebe des Vaterlands«.** Allerdings gebe es noch zwei andere Moglichkeiten,
die an deren Stelle treten konnten. Diese beiden Substitute fiir politische Tugend
sind Justi zufolge die »Ehre« und die »Religion«.* Die Ehre ist dabei »bey allen Leu-
ten, die etwas besser als der Pobel denken«, diejenige soziale Miinze, mit der die
Befolgung der Gesetze entlohnt und deren Nicht-Befolgung bestraft werde.* Ein
Ehrverlust sei fiir viele Menschen schmerzlicher als die hdrtesten Sanktionen.*

Beim >einfachen Volk«, also dem so genannten »Pobel«, funktioniere das aller-
dings nicht. Denn es habe »sehr wenig Tugend, eben so wenig Liebe des Vaterlan-
des, und fast gar keine Begriffe von der wahren Ehre«.”® Hier kommt die Religion
wieder ins Spiel. Wie Justi im § 176 ausfiihrt, hat das einfache Volk zwar grofitenteils
falsche religitse Uberzeugungen. Wiirden diese aber wegfallen, hitte das die Desta-
bilisierung des gesamten Staats zur Folge. Das zugrunde liegende Argument ist kein
originelles, wird aber von Justi so explizit und pointiert formuliert, dass es vollstan-
dig zitiert zu werden verdient:

Wenn die Meynung unter dem Pobel allgemein werden sollte, da3 die Menschen blofie Ma-
schinen sind, mit deren Wesen es nach dem Tode génzlich aus ist; wenn sie folglich iiberzeugt
wadren, daf3 sie in einem andern Leben nichts zu hoffen hétten; so miifiten sie nothwendig {iber
ihren Zustand in diesem Leben in Verzweifelung gerathen, wo sie eben so wenig Hoffnung vor
sich sehen, Vermogen zu erwerben, als sich die Bequemlichkeiten des Lebens zu verschaffen.
Sie wiirden demnach auf keinerley Art eine Triebfeder haben, die Gesetze zu beobachten; und
die Sicherheit aller begiiterten Leute wiirde auf einmal aufhéren.*

Zumindest die Unsterblichkeitsidee gehdrt demnach zu denjenigen religiésen Uber-
zeugungen, die das >einfache Volk« haben muss, damit ein gelingendes Funktionie-
ren des Staats moglich werde.”® Denn fiele der Glaube an ein zukiinftiges Leben weg,

41 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 285 (§ 173).

42 Ebd., S. 287 (§175).

43 Ebd.

44 Ebd.

45 Ebd., S. 286 (§ 174).

46 Ebd.

47 Ebd.

48 Ebd., S. 289 (§ 176).

49 Ebd., S. 289f.

50 Damit schlief3t sich Justi einer vom Gros seiner Zeitgenossen vertretenen Ansicht an. Vgl. Dieter
Hiining, Stefan Klingner u. Gideon Stiening: Zur Einfiihrung: Das Problem der Unsterblichkeit in der
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fiihrte das zu einem Aufstand der Mittellosen gegen die wohlhabenden Mitglieder
des Staats. Die Religion erfiillt hier also eine eminent politische Funktion, indem sie
den stdndisch strukturierten Staat stabilisiert.

2 Justi iiber Gott

Die bisherige Durchsicht der politischen Philosophie Justis nahm ihren Ausgang
von den ausdriicklichen Bemerkungen zum Thema Religion in dessen Natur und
Wesen der Staaten. Diese betreffen durchweg die von ihm so genannten »Gesetze
der Vernunft«, die der einzelne Mensch oder auch eine Vereinigung von Menschen
qua Staat sich selbst gibt. Wie gesehen, zieht Justi dabei eine klare Grenze zwischen
Religion und Staat, auch wenn er bestimmten religiosen Vorstellungen eine niitzli-
che bzw. schidliche Rolle fiir ein problemloses Funktionieren des Staats zuspricht.
Aber auch im Kontext der von ihm so genannten »natiirlichen Gesetze« wird man
fiindig, wenn man sich fiir das Thema Religion bei Justi interessiert. Denn Justi er-
klart ausdriicklich Gott zum Gesetzgeber der natiirlichen Gesetze. Welchen Gottes-
begriff er dabei verwendet und was seine Auszeichnung der natiirlichen als gottli-
che Gesetze bedeutet, ist Thema des ndchsten Abschnitts (2.1). Daran anschlief3end
ist noch ein Blick auf Justis Konzeption der Staatsgriindung zu werfen (2.2).

2.1 Gott als Gesetzgeber

Von den drei genannten Arten derjenigen Gesetze, denen der Mensch unterworfen
ist, sind es allein die Gesetze der Vernunft, die er sich selbst gibt. Die anderen Ge-
setze miissen also eine andere Quelle haben. Obwohl es unzweifelhaft ist, dass auch
die physikalischen und physiologischen Gesetze Justi zufolge als Urheber Gott ha-
ben, thematisiert er das in Natur und Wesen der Staaten nicht ausfiihrlich. Bei den
fiir die politische Philosophie ohnehin interessanteren »natiirlichen Gesetzen, also
denjenigen, die die »natiirlichen Triebe« des Menschen betreffen, stellt Justi dage-
gen direkt zu Beginn des dritten » Abschnitts« des letzten » Hauptteils« fest:

Gott, der grof3e und unendliche Urheber der Natur, ist ohne Zweifel der Gesetzgeber der natiir-
lichen Gesetze: und das natiirliche Recht verdienet also vorziiglich ein gottliches Recht ge-
nennet zu werden; weil kein Volk hier Gott als den Urheber verkennen kann, so bald es nur
iiber diese natiirlichen Triebe einige verniinftige Betrachtungen anzustellen fihig ist [...].”"

Philosophie, den Wissenschaften und den Kiinsten des 18. Jahrhunderts. In: Aufklarung 29 (2018),
S. 7-19, hier S. 8f.
51 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 335 (§ 201).
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Dass Gott als Schopfer des Menschen zugleich Schopfer von dessen spezifischen
Trieben ist, liegt auf der Hand; dass er dadurch aber auch der Gesetzgeber der natiir-
lichen Gesetze ist, bedarf eines weiteren Arguments. Einerseits ist dies Justis Kon-
zeption des Naturrechts als ein allein aus der menschlichen Triebnatur herzuleiten-
des Recht geschuldet. Wie auch Johann Jacob Schmauss besteht er auf einer strikten
Trennung von Naturrecht und Vernunftrecht und fiihrt die Inhalte des Naturrechts
auf die spezifische Beschaffenheit des Menschen zuriick. Andererseits sieht er an-
ders als Schmauss die unmittelbar an den Trieben des Menschen abzulesenden
»natiirlichen Gesetze« als direkten Willen Gottes an, eben als »gottliche Gesetze«.
Entsprechend unverletzbar sind ihm zufolge alle natiirlichen Rechte.”® Immerhin
wdre deren Verletzung nichts anderes als ein direkter Verstofy gegen den Willen
Gottes. In diesem Punkt ist Justi durchaus eine Ausnahme in der Tradition des Na-
turrechts der Aufklarung, die durchweg auf die gottliche Urheberschaft des Natur-
rechts anerkennt. Seine unkomplizierte Riickfiihrung der natiirlichen Gesetze auf
den Willen Gottes erinnert eher an die scholastische Konzeption der lex aeterna oder
an die zeitgenossische Konzeption der Moralphilosophie als moralischer Theologie
bei Crusius.”

Bei seiner Erlduterung der natiirlichen Gesetze konzentriert sich Justi auf die
wesentlichen Triebe des Menschen. Das seien die Triebe der Selbsterhaltung,
Furcht, Zeugung, Kinder- und Elternliebe sowie Geselligkeit.”® Da sie so einfach an
der »Natur« eines jeden Menschen abzulesen seien, konnen Justi zufolge auch die
aus ihnen resultierenden natiirlichen Gesetze von allen Menschen — ungeachtet
ihres Entwicklungs- oder Bildungsstands — erkannt werden:

Die Gesetze der Natur werden [...] von allen Menschen ohne Unterschied erkannt; weil die Na-
tur durch die natiirlichen Triebe zu allen Menschen sehr deutlich redet.*

Hier miissen Justis Uberlegungen zu den einzelnen Trieben resp. Gesetzen nicht
weiter thematisiert werden. Es reicht der Hinweis darauf, dass Justi bei der Erlaute-
rung jedes Triebs resp. Gesetzes explizit auf die Weisheit bzw. Vorsehung Gottes als
Grund verweist. Lediglich auf den »allgemeine[n] Grundsatz des gesammten natiir-

52 Vgl. zu Schmauss Nokkala: From Natural Law to Political Economy (s. Anm. 1), S. 53ff., hier bes.
S. 60f.

53 Vgl. Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), § 196.

54 Vgl. Obert: Die naturrechtliche »politische Metaphysik« (s. Anm. 1), S. 262f. Obert verweist an
dieser Stelle auf Matthias Partick: Justis Staatstheorie. Diss. Wien 1938. (Leider war es mit nicht
moglich, die Arbeit von Partick einzusehen.) Zu Crusius’ Konzeption siehe Stefan Klingner: The
Systematic Place of Natural Theology in Crusius’ Work. In: Christian August Crusius (1715-1775).
Philosophy between Reason and Revelation. Hg. von Frank Grunert, Andree Hahmann u. Gideon
Stiening. Berlin, Boston 2021, S. 351-370.

55 Vgl. Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), §§ 202-210.

56 Ebd., S.305 (§184).
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lichen Rechts« ist noch kurz einzugehen.”” Denn dieser ist Justi zufolge identisch mit
dem Zweck, den Gott mit den Trieben verfolgt, die er dem Menschen eingepflanzt
habe:

Der Endzweck, den sich der weise Schopfer, bey Ertheilung dieser Gesetze vorgesetzet hat, ist
die Erhaltung des Menschen und des menschlichen Geschlechts. Dahin ziele alle natiirlichen
Triebe auf die deutlichste und iiberzeugendeste Art.>

Fiir Justi ist es demnach weder die eigene Verherrlichung — wie etwa bei Wolff und
Baumgarten — noch die Gliickseligkeit seiner Geschopfe — wie etwa bei Feder —, was
Gott mit seiner Sch6pfung bezweckt.” Lediglich auf den Selbsterhalt der Schopfung
sei er aus, wobei er dem Menschen zu seinen Trieben noch »die Fahigkeit des Ver-
standes« gegeben habe.®® So ausgestattet iiberlasse er es dann dem Menschen
selbst, seine Gliickseligkeit zu bewerkstelligen.*!

Auch hier trennt Justi also die Sphéire des Religisen, genauer die von Gottes
Handeln, von derjenigen menschlichen Handelns. Fiir seine Gliickseligkeit scheint
allein der Mensch selbst verantwortlich zu sein. Und insofern der Staat Justi zufolge
blof} den Zweck hat, die Gliickseligkeit seiner Mitglieder zu beférdern, und auch
ausschliefilich in diesem Motiv seinen Ursprung hat,* sieht es so aus, als wiirde
Staatlichkeit hier eine genuin sdkulare Angelegenheit sein. Allerdings lassen sich
drei Griinde vor dem bisher herausgestellten rationaltheologischen Hintergrund
anfiihren, warum Justis >Staat« vielleicht dennoch keine so sdkulare Angelegenheit
ist:

Erstens erkennt Justi offenkundig das Konzept der Vorsehung Gottes an. An-
hand seiner Kritik am Deismus kam das bereits zur Sprache. Aber auch an anderen
Stellen in Natur und Wesen der Staaten kommt Justi immer wieder — wenn auch eher
beildufig — darauf zuriick.®® Ganz explizit und ausfiihrlich geht er darauf in seinem

57 Vgl. ebd., § 202 (Zitat S. 336).

58 Ebd., S.335f. (§ 201).

59 Vgl. Christian Wolff: Verniinfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen,
auch allen Dingen iiberhaupt. Halle 81741, § 1045; Alexander Gottlieb Baumgarten: Metaphysica.
Halle #1757, §§ 943-947, und Johann Georg Heinrich Feder: Logik und Metaphysik. Géttingen, Gotha
1769, S. 514f.

60 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 336 (§ 201).

61 Vgl. ebd. Vgl. auch ebd., S. 46 (§ 31): »[D]ie Gliickseligkeit ist mithin der Endzweck unsers Le-
bens. Dieser Endzweck, der einem jeden Menschen so natiirlich ist, wird selbst von dem grofien
Urheber der Natur gebilliget. Dieses unendliche Wesen gonnet vermdge seiner hochsten Giite einem
jeden seiner Geschdpfe so viel Gutes, als nur mdglich ist. Er erschuf sie deshalb, daf} er ein jedes
seiner Geschopfe so gliicklich machen wollte, als es nach der Beschaffenheit ihres Wesens und nach
dem Zusammenhange der Dinge nur immer moglich war.«

62 Vgl. ebd., § 30.

63 Vgl. z. B. ebd., S.341f. (§ 205): »Die Vorsehung des Schopfers, welche auler dem Triebe der
Selbsterhaltung das Leben des Menschen gleichsam noch mit einem zweyten Walle versehen und
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Aufsatz Von der Vorsehung Gottes bey dem Wachsthum und Verfall der Reiche ein,
wo er Gottes Wirken in allen Bereichen des Lebens am Werk sieht und empirische
Belege dafiir sammelt, dass in der Geschichte Gott kleineren Staaten jedes Mal bei-
gestanden habe, wenn diese von gréfleren aus bloflem Machthunger angegriffen
wurden.®

Zweitens kann dieses Festhalten am Vorsehungskonzept auch auf Justis offen-
herzige Auszeichnung der natiirlichen Gesetze als gottliche Gesetze angewendet
werden. Wenn Gott als Schépfer den Menschen spezifische Triebe und eine Ver-
standesfdhigkeit >eingepflanzt< hat, und diese Ausstattung die Menschen durch
verniinftige Uberlegung dazu bringt, einen Staat zu griinden, dann mag die Staats-
griindung selbst de facto ein Werk der Menschen sein. Allerdings zwingt der ein-
sichtige Gebrauch ihrer Anlagen die Menschen angesichts ihrer gott-gegebenen
Disposition geradewegs dazu. Das heif3t aber nichts anderes als: Gott will, dass die
Menschen Staaten errichten. Staatserrichtung ist somit ein im Schopfungsplan Got-
tes notweniger Schritt der Entwicklung des Menschen.

Drittens ist schliefllich das besondere Verhdltnis von natiirlichen und staatli-
chen Gesetzen zu beriicksichtigen. Justi zufolge haben die natiirlichen Gesetze inso-
fern einen Vorzug gegeniiber den staatlichen Gesetzen, als iiber sie kein Irrtum
moglich ist und sie den staatlichen Gesetzen erst eine mogliche Geltungssphére
verschaffen. Die von Gott erlassenen, fiir alle Menschen jederzeit einsichtigen natiir-
lichen Gesetze stellen damit den normativen Rahmen fiir die politischen und biir-
gerlichen Gesetze her. Staatliche Gesetze, die nicht mit den natiirlichen Gesetzen
kompatibel sind, kénnen Justi zufolge somit nur widernatiirliche Gesetze sein. Jede
legitime staatliche Gesetzgebung ist somit an Gottes Willen gebunden, indem sie
sich an dessen Vorgaben zu halten habe. Im Kontext der Unverletzlichkeit der na-
tlirlichen Rechte hebt Justi das dann auch wie folgt hervor:

Die[] Gesetze der Natur miissen [...] nicht allein von allen andern Gesetzen sehr genau unter-
schieden werden; sondern alle Gesetze der Staaten miissen auch die natiirlichen Gesetze als ih-
ren ersten Grund voraus setzen und vor die Unverletzlichkeit derselben eine grof3e Ehrerbie-
tung haben; ja sie konnen nichts verfiigen, was denen natiirlichen Gesetzen entgegen ist.
Denn, wenn die Gesetzgeber der Staaten nicht die Natur des Menschen voraussetzen, wenn sie

ihn schon von weiten vor der Gefahr warnen wollte, pflanzte ihm noch einen Abscheu vor allen
schmerzlichen Empfindungen ein«.

64 Vgl. Johann Heinrich Gottlob von Justi: Von der Vorsehung Gottes bey dem Wachsthum und
Verfall der Reiche. In: ders.: Politische und Finanzschriften {iber wichtige Gegensténde der Staats-
kunst, der Kriegswissenschaften und des Cameral- und Finanzwesens. Kopenhagen, Leipzig 1761,
S. 11-25, zum Vorsehungskonzept bes. S. 16-21. Siehe zu Justis Deutung der Geschichte mithilfe der
Vorsehungslehre Fleischer: Kirchenverstindnis aus polizeiwissenschaftlicher Sicht (s. Anm. 2),
S.76.
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ihren Biirger nicht zuvorderst als Menschen betrachten; so konnen sie keine andre als unnatiir-
liche, grausame und tyrannische Gesetze geben.®

2.2 Abhdngigkeit von Gott

Damit kann der letzte Punkt der Durchsicht von Justis politischer Metaphysik in den
Blick genommen werden. Er betrifft Justis Uberlegungen zu den Griinden fiir die
Errichtung eines Staats. In § 10 parallelisiert er die biblische Erzdhlung vom Siin-
denfall mit der historischen Entstehung von Staaten.®® Wenn jemand frage, ob die
friithen Menschen auch ohne Staat ausgekommen wiren, konne genauso gut gefragt
werden, ob die Menschen nicht auch im »Stand der Unschuld« hitten bleiben kon-
nen. Und tatsdchlich ist Justi zufolge auf beide Fragen dieselbe Antwort zu geben:
Wiren die Menschen schlagartig einsichtig geworden, hatten sie »so fort zu einem
vollkommenen Verstande, oder zu der hichsten Erkenntnifl [...] {ibergehen kon-
nen«,% dann wire es weder zum Siindenfall noch zur Errichtung von Staaten ge-
kommen. Menschlicher Verstand und menschliche Einsicht entwickelten sich aber
sukzessive, so dass durch zunehmende Begierden und Bediirfnisse schlie3lich eine
staatliche Ordnung notwendig wurde.

Dieser Stand der Menschen zwischen volliger Unwissenheit und vollkommener
Verstandigkeit ist fiir Justi grundsatzlich durch zwei Einsichten ausgezeichnet:
einerseits durch die Einsicht in die Abhdngigkeit von Gott, andererseits durch die
Einsicht in die Abhédngigkeit von anderen Menschen, um ihren Lebenszweck, also
die eigene Gliickseligkeit, zu erreichen.®® Beide Abhingigkeiten parallelisiert Justi
wiederum an anderer Stelle nochmals explizit miteinander. In § 32, im Kontext der
Bestimmung des Staatszwecks »gemeinschaftlicher Gliickseligkeit«,* schreibt er:

Wenn ein verstandiges Wesen, das sich selbst und seinen Endzweck erkennet und Begriffe von
der Freyheit hat, sich einem andern verstdndigen Wesen unterwerfen soll; so kann es nur aus
zwey Ursachen darzu bewogen werden. Es muf3 entweder von dem verstandigen Wesen, dem

es unterworfen ist, hervorgebracht, oder erschaffen seyn [...]; oder es muf3 versichert seyn, daf3
es mehr zu seinem Besten gereichen wird, wenn es sich denen Gesetzen eines andern unter-
wirft [...].7°

Der Mensch unterwirft sich demnach Gott, weil dieser ihn zur Selbsterhaltung aus-
gestattet und damit der Gliickseligkeit fahig gemacht hat. Und er unterwirft sich

65 Justi: Die Natur und das Wesen der Staaten (s. Anm. 5), S. 324f.
66 Ebd., S. 16f. (§ 10).

67 Ebd.,S.18.

68 Zum ersten Punkt s. o., zum zweiten ebd., S. 46 (§ 31).

69 Ebd., S. 45 (§ 30).

70 Ebd., S. 48 (§32).
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dem Staat, weil er allein durch diesen seine Gliickseligkeit erreichen kann. Justi
kann beide Félle insofern parallelisieren, als jedes Mal das eigene Beste der Zweck
der Unterwerfung ist. Justi schlief3t daher: »Die Ueberzeugung seines eignen Besten
ist also der einzige Grund des Gehorsams vor ein verstidndiges Wesen«.” Im Rahmen
der ihm vorgegebenen Natur ist es Justi zufolge fiir den Menschen schlichtweg >ver-
niinftig« — und das heif3t hier einfach: klug —, seine eigene Endlichkeit zu akzeptie-
ren und die entsprechenden Mittel zu ergreifen, also die gottlichen und gleicherma-
RRen die staatlichen Gesetze zu befolgen.

3 Politische Theologie bei Justi?

Nachdem die religionsphilosophischen und rationaltheologischen Elemente von
Justis politischer Philosophie zusammengetragen und hinreichend deutlich ange-
zeigt worden sind, kann schliefllich die im Titel gestellte Frage beantwortet werden.
Dafiir muss allerdings noch die Bedeutung der Wendung politische Theologie weiter
prazisiert werden. Hier wird es reichen, in einem ersten Schritt drei mehr oder weni-
ge geldufige Bedeutungen von politischer Theologie auf das vorgestellte Material
anzuwenden (3.1). Erst im zweiten Schritt wird schlieBlich ein Fazit dahingehend
gezogen, in welchem Sinne angemessen von einer politischen Theologie Justis ge-
sprochen werden kann (3.2).

3.1 Justi und drei geldufige Bedeutungen von
politische Theologie

Die Wendung politische Theologie ist in ihrem sachlichen Gehalt vielleicht noch
schillernder als andere dhnliche Etikettierungen.”” Daher ist es ratsam, zuerst an
drei gidngige Verwendungsweisen zu erinnern, um zu sehen, ob Justis politische
Philosophie bereits in deren Sinn als politische Theologie verstanden werden kann.
Nimmt man erstens politische Theologie blof3 als ein analytisches Werkzeug, um
die »Beziehung zwischen religioser und politischer Ordnung« zu beschreiben, ist
Justi in Assmanns Terminologie Kklar als »Dualist« zu bezeichnen.” Er unterscheidet

71 Ebd.

72 So beginnt der entsprechende Eintrag im Historischen Worterbuch der Philosophie auch unmit-
telbar mit der Feststellung: »[>Politische Theologie«] ist ein diffuser Begriff, der heute in einem
weiten Sinn fiir alle méglichen Beziehungen von Politik und Religion (bzw. Th[eologie]) gebraucht
wird.« (Robert Hepp: [Art.:] »Theologie, politische«. In: Historisches Worterbuch der Philosophie.
Hg. von Joachim Ritter u. Karlfried Griinder. Bd. 10: St-T. Basel 1998, Sp. 1105-1112, hier Sp. 1105).
73 Assmann: Herrschaft und Heil (s. Anm. 6), S. 28.
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strikt religiose und politische Ordnungen, zumindest mit Blick auf deren Institutio-
nalisierung. Weder plddiert er fiir eine Marginalisierung politischer Regentschaft
(Theokratie), noch hilt er den oder die Regenten fiir irdische Repridsentanten Gottes.
Auch Assmanns Idee, die Theologie gehe aus dem Politischem hervor, wie er an-
hand altagyptischer Herrschaft zu zeigen versucht, trifft nicht auf Justis Theorie zu.
Denn Justi zufolge sind Religionsangelegenheiten weder politische Angelegenheiten
noch gehen religiése Uberzeugungen erst aus menschlicher Vergemeinschaftung
bzw. den mit ihr verbundenen Problemen hervor. Sie gehoren vielmehr zur >Natur«
des Menschen. Als Inbegriff der >obersten Gesetze der Vernunft< markiert das Religi-
oOse fiir Justi eine weitestgehend eigenstandige Sphare: Religiose Ordnung und poli-
tische Ordnung sind klar getrennt. In diesem Sinne ist Justi demnach alles andere
als ein politischer Theologe.

Eine zweite, dhnlich geldufige Bedeutung ist die alteste, die auf die von Au-
gustinus tradierte Unterscheidung von »theologia mythica«, »theologia naturalis«
und »theologia civilis« zuriickgeht und eine lange Tradition bis in die Neuzeit hat.™
Hier ist unter politischer Theologie (»theologia civilis«) so etwas wie die Staatsreli-
gion fiir das seinfache Volk< zu verstehen.” Wie gesehen, kann diese Bedeutung
auch in Justis Theorie wiedergefunden werden, wenn er die Religion als Substitut
politischer Tugend fiir den so genannten »P&bel« auszeichnet. Insofern Justi augen-
scheinlich an der Stdndeordnung festhilt und in Natur und Wesen der Staaten keine
ausdriicklichen Uberlegungen dazu anstellt, die konomischen Verhiltnisse sowie
die Bildung des seinfachen Volks« wesentlich zu verbessern, kommt der Religion
also durchaus so etwas wie eine staatstragende Funktion zu — wenn eben auch nur
fiir eine bestimmte Adressatengruppe. In diesem (philosophisch nicht sehr aufre-
genden) Sinne kann Justi also durchaus als ein Vertreter politischer Theologie ver-
standen werden.

Die dritte und sicher prominenteste Bedeutung ist diejenige, die auf Carl
Schmitt zuriickgeht. Ohne auf sie hier ausfiihrlicher eingehen zu wollen, kann sie
fiir die vorliegenden Zwecke hinreichend so verstanden werden, dass eine sakular
auftretende politische Philosophie in ihren wesentlichen Theorieelementen als
theologisch entlarvt werden kdnne und fiir eine angemessene >soziologische Be-

74 Vgl. Hepp: Theologie, politische (s. Anm. 72), Sp. 1106f.

75 Bereits Augustinus stellt die >theologia civilis< als bewussten Volksbetrug dar (Augustinus: De
civitate Dei, 27.30-32; vgl. Hepp: Theologie, politische [s. Anm. 72], Sp. 1106). In den Diskussionen
der Aufklarung wurde die dreifache Unterscheidung etwa von William Warburton (The Divine
Legation of Moses Demonstrated on the Principles of a Religious Deist. 3 Bde. London 1738-1741)
wieder aufgegriffen und vor allem in der sich herausbildenden Religionsgeschichte, etwa von Chris-
toph Meiners, weiterverwendet. Siehe dazu Arne Klawitter: Im Innersten des Eleusinischen Mysteri-
ums. Michael HifSmann als Rezensent der Schriften seines Lehrers Christoph Meiners. In: Christoph
Meiners (1747-1810). Anthropologie und Geschichtsphilosophie in der Spataufkldarung. Hg. von
Stefan Klingner u. Gideon Stiening. Berlin, Boston 2023, S. 203-218.
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trachtung« als eine solche sogar entlarvt werden miisse.”® Schmitt selbst spricht
dabei vor allem Analogien zwischen theologischen und politisch-philosophischen
Lehrstiicken eine »fundamentale systematische und methodische Bedeutung« zu.”
Eine solche Analogie lasst sich in gewisser Hinsicht auch bei Justi finden, indem er
den Gehorsam gegeniiber Gott mit dem Gehorsam gegeniiber dem Staat paralleli-
siert. Allerdings hat diese Parallelisierung in Justis politischer Theologie keine di-
rekt legitimatorische Funktion. Vielmehr steht bei Justi der an seinem eigenen Wohl
interessierte Mensch an erster Stelle — und dieser gehorcht den géttlichen wie auch
den staatlichen Gesetzen, weil es fiir sein Bemiihen um Gliickseligkeit das kliigste
ist. Die Regentschaft bzw. >Souverdnitdt« wird ausdriicklich nicht in Analogie zur
Allmacht Gottes gedacht, sondern soll gerade durch die von ihr unabhangigen gott-
lichen Gesetze eingeschriankt werden. Zudem ist Justis Theorie zufolge die Staats-
griindung etwas ganz Immanentes und erfolgt nicht durch >Dezision im Ausnahme-
zustandc. Sie geschieht vielmehr ausschlief3lich aus instrumentellen Griinden.” Und
diese sind wiederum an der spezifischen Lage der Menschen orientiert, die durch
natiirliche Gesetze gekennzeichnet ist. Also kann auch in diesem, mit Schmitt asso-
ziierten Sinne Justi nicht als politischer Theologe gelten.”

Auch Barbara Stollberg-Rilingers Versuch einer Prazisierung der schmittschen
These®® dndert nichts an diesem Ergebnis. Justi setzt zwar den Staat als Produkt
eines gelingenden Regierungshandelns mitunter in Analogie zu dem aufgrund der
>Weisheit des Schopfers«< gelungenen >Weltgebdaude«.®! Allerdings trdgt diese Analo-

76 Schmitts markige Worte sind bekannt, aber alles andere als prazise: »Alle pragnanten Begriffe
der modernen Staatslehre sind sédkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer historischen
Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre iibertragen wurden, indem zum
Beispiel der allméchtige Gott zum omnipotenten Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systema-
tischen Struktur, deren Erkenntnis notwendig ist fiir eine soziologische Betrachtung dieser Begriffe.
Der Ausnahmezustand hat fiir die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie das Wunder fiir die
Theologie. Erst in dem Bewuf3tsein solcher analogen Stellung 143t sich die Entwicklung erkennen,
welche die staatsphilosophischen Ideen in den letzten Jahrhunderten genommen haben« (Carl
Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souverinitit. Berlin 822004, S. 43). Dass
Schmitts Definition so wenig prézise ist, mag daran liegen, dass sein Interesse an der Verwendung
des Begriffs politische Theologie vor allem ein politisches ist (so etwa Armin Adam: Politische Theo-
logie. Eine kleine Geschichte. Ziirich 2006, S. 146).

77 Ebd.

78 Auch Ere Nokkala weist mit Nachdruck darauf hin, dass fiir Justi der Staat keine gottgegebene
Lebensform darstelle, sondern etwas vom Menschen Bewirktes sei (vgl. Nokkala: From Natural Law
to Political Economy [s. Anm. 1], S. 243f.).

79 Justis politische Philosophie ist aus dieser Perspektive sogar ein exemplarischer Fall fiir jene
»rationalistische Ignoranz« gegeniiber dem >Ausnahmezustands, die Schmitt zufolge das Denken
des 18. Jahrhunderts auszeichnet (vgl. Schmitt: Politische Theologie [s. Anm. 76], S. 20).

80 Vgl. Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine (s. Anm. 1), S. 179-187, hier S. 179f.

81 Stollberg-Rilinger (ebd., S. 186) bezieht sich auf Johann Heinrich Gottlob Justi: Der Grundrif3
einer guten Regierung in fiinf Biichern, Frankfurt, Leipzig 1759, Bd. 4, S. 329 u. 331.
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gie nicht besonders weit. Wie gezeigt unterscheidet Justi genau die >Gesetze der
Religion« von den »politischen und biirgerlichen Gesetzen« des Staats, indem er zwar
beide auf Gliickseligkeit hin finalisiert, die einen aber auf die >ewige«, die anderen
auf die >zeitliche« Gliickseligkeit. Entscheidender ist jedoch Justis Beharren darauf,
dass Gott seine Schopfung nicht zum Zweck der Gliickseligkeit der Menschen her-
vorgebracht hat. Diese liege vielmehr allein in dessen eigener Hand — was wiederum
Justi zufolge eine entsprechende Staatsklugheit umso dringlicher macht. Insofern
Justi gerade nicht von einer politisch relevanten dogmatischen Erkenntnis géttlicher
Gebote ausgeht, kann sich eine kluge Regierung auch nicht an einem géttlichen
Willen orientieren. Gott hat ihm zufolge die Menschen, also auch die jeweils Regie-
renden, allein dazu befdhigt, >zeitliche« Gliickseligkeit selbst zu bewerkstelligen.
Dass fiir eine gute Regentschaft das technisch vollkommene >Weltgebdude« Justi
zufolge als Vorbild dienen soll, {iberrascht vor dem Hintergrund des politischen
Ziels einer perfekten >Staatsmaschine« sicher nicht. Von einer Legitimierung eines
vOllig unabhdngigen, >absoluten< staatlichen Handelns durch Riickgriff auf die
Gottesidee findet sich bei Justi jedoch nichts.®? Vielmehr ist das staatliche Handeln
seinen Uberlegungen zufolge nur dann ein legitimiertes, wenn es die Gliickseligkeit
der Untertanen effizient hervorzubringen vermag.®

3.2 Justi und die politische Theologie der Aufklarung

Allerdings ist mit den drei angefiihrten Bedeutungen der Wendung politische Theo-
logie ein zentraler Punkt von Justis politischer Philosophie noch gar nicht in den
Blick gekommen, obwohl er ein offenkundig rationaltheologischer ist: Der Staat ist
im Rahmen von Justis politischer Philosophie in eine gottliche Ordnung gleichsam
hineingestellt. Zwar erfolgt die Staatsgriindung ausschliellich aus Griinden, die
natiirlichen Gesetzen konform sind — diese sind aber Justis ausdriicklichen Hinwei-
sen zufolge go6ttlichen Ursprungs. Somit erhdlt der Staat Justis seine Bedeutung und
seine Grenzbestimmungen durch rationaltheologische Vorgaben. An zwei Punkten
lief3 sich das gut ablesen:

Erstens stellen Justi zufolge die natiirlichen Gesetze durchweg die Grenzen
staatlicher Gewalt dar. Da die natiirlichen Gesetze aber Ausdruck der Absichten des

82 Entsprechend thematisieren die von Stollberg-Rilinger aufgerufenen Passagen aus Justis Grund-
rif3 auch blof3 eine Ahnlichkeit géttlichen und staatlichen Handelns hinsichtlich technischer Ratio-
nalitdt: Wie diejenige Welt die beste sei, in der keine Wunder vorkommen, sei derjenige Staat der
beste, in dem es nichts >Auerordentliches< im Sinne blofler Willkiir der Regentschaft gibt (vgl.
ebd.).

83 Vgl. zum problematischen, da notorisch unklaren und dadurch Despotismus ermdglichenden
Staatsziel der >gemeinschaftlichen Gliickseligkeit< den Beitrag von Gideon Stiening im vorliegenden
Band.
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Schopfers sind, ist es nichts anderes als Gottes Wille, der die Befugnisse des Staates
beschrénkt.

Zweitens ist Justi zufolge die natiirliche Ausstattung des Menschen der Grund
fiir die Errichtung von Staaten. Da aber die natiirliche Ausstattung des Menschen —
also seine spezifischen Triebe — wiederum als Ausdruck der Absichten des Schép-
fers verstanden wird, ist die Griindung von Staaten ebenfalls nichts anderes als
Gottes Wille.

Justis Staat ist damit zwar ein Werk der Menschen, aber eben ein gottlichen Vor-
gaben gemdfies Werk. Seine politische Philosophie ist in einer Naturteleologie be-
griindet, die die angenommenen Absichten einem traditionellen, theistisch gedach-
ten Schopfer zuspricht. Auf eine kurze Formel gebracht, ldsst sich Justis Gedanke
auch so ausdriicken: Es ist Gottes Wille, der den Menschen zur Staatsgriindung
lenkt — und das sei gut so.

Man kann an dieser Stelle fragen, ob Justi damit eine Ausnahmekonzeption in
der politischen Philosophie der deutschen Aufkldrung vorgelegt hat. Jedenfalls
betrifft Justis Inanspruchnahme theologischer Pramissen nicht die Politik selbst.
Einmal abgesehen von der pragmatischen Funktion der Religion mit Blick auf das
reinfache Volk¢, wird Politik von ihm vielmehr ausdriicklich als ein sdkulares Ge-
schift gedacht. Seine Inanspruchnahme theologischer Pramissen betrifft allerdings
die Theorie des Politischen.®* Denn seine Staatslehre ist zwar >politische Metaphy-
sik¢, aber nicht erste Philosophie in einem absoluten Sinn - sie ist Justi zufolge
»Grundwissenschaft« lediglich relativ auf die spezifischen Regierungswissenschaf-
ten. Als solche nimmt sie wiederum selbst Prdmissen in Anspruch, die in anderen,
grundlegenderen Disziplinen gerechtfertigt werden miissten. Im hier relevanten Fall
waére das eben eine rationale bzw. natiirliche Theologie. Justi selbst legt zwar keine
Darstellung eine solchen vor, hilt aber wie die meisten seiner Zeitgenossen an de-
ren begriindungstheoretischem Primat fest.

Es zeigt sich somit, dass Justi als politischer Philosoph zwar die Sphére des Poli-
tischen strikt vom Religiésen entkoppelt, aber ihre Bedingungen — also ihm zufolge
die menschliche Natur und die aus ihr folgende Vergemeinschaftung — doch wieder
als theonom gedacht werden. Ob diese Begriindungsfigur typisch fiir die Philoso-
phie der deutschen Aufkldrung ist, so dass mit ihr eine eigene Bedeutung der Wen-
dung politische Theologie zu rechtfertigen wire, muss hier dahin gestellt bleiben.

84 Und insofern, aber auch nur in dieser Hinsicht, mag Justis Staatslehre vielleicht doch als ein Fall
von »politischer Theologie« im schmittschen Sinne angesehen werden. Immerhin scheint sich
Schmitts Verwendung des Terminus politische Theologie allein auf Theorien des Politischen zu
beziehen. Diese Verwendung stellt jedoch den begriindungstheoretischen Aspekt gar nicht in den
Mittelpunkt der Analyse, sondern ist Teil einer weit gespannten geschichtsphilosophischen These,
die vor allem modernitdtskritisch motiviert ist und sich weder an rationaltheologischen noch an
geltungstheoretischen Problemen interessiert zeigt (dhnlich auch Adam: Politische Theologie
[s. Anm. 76], S. 146).
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Fiir eine angemessene Einschédtzung miissten weitere Rechts- und Staatslehren der
Zeit in den Blick genommen werden. In Hinsicht auf die Geldufigkeit naturteleologi-
schen Denkens unter den Aufkldrern ist dieser Gedanke prima facie nicht gerade
abwegig.® Sicher ist aber, dass Justis politische Philosophie ein gutes Beispiel dafiir
ist, wie schwer es den Aufkldrern fiel, sich in begriindungstheoretischer Hinsicht
von in ihrer Zeit gdngigen theologischen Pramissen zu befreien.

85 So sah sich auch Kant noch genotigt, seine politische Philosophie in Zusammenhang mit natur-
teleologischen Uberlegungen zu bringen. Diese sind aber anders als bei Justi frei von rationaltheo-
logischen Pramissen und zudem einer technisch-teleologischen Reflexion geschuldet, die auf mora-
lische Zwecke hin finalisiert ist (vgl. ausfiihrlicher Stefan Klingner: Die objektive Giiltigkeit der
Friedensidee. Zur systematischen Funktion des letzten Abschnitts von Kants Friedensschrift. In:
... jenen siiflen Traum trdumen. Kants Friedensschrift zwischen objektiver Geltung und Utopie. Hg.
von Dieter Hiining u. Stefan Klingner. Baden-Baden 2018, S. 153-169).






	Politische Theologie bei Justi?
	1 Justi über Religion
	1.1 Gesetze der Religion
	1.2 Religion als Substitut 

	2 Justi über Gott
	2.1 Gott als Gesetzgeber
	2.2 Abhängigkeit von Gott

	3 Politische Theologie bei Justi?
	3.1 Justi und drei geläufige Bedeutungen von politische Theologie
	3.2 Justi und die politische Theologie der Aufklärung





